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VON MONAT ZU MONAT

Freie Wahl?
Der Bundesrat wird der Bundesversammlung beantragen, dem Volksbegehren für die

eines Z/NWienstes, der sog. «Münchensteiner Initiative» zuzustimmen. Damit
wird der Einführung eines Zivildienstes, der unter bestimmten Voraussetzungen an Stelle
des Militärdienstes geleistet werden kann, die Tür geöffnet.

Dieser Entschluss wurde dem Bundesrat durch die Fassung der Münchensteiner Initiative
ermöglicht, welche in ihrem ersten Abschnitt ausdrücklich erklärt, dass trotz der Schaf-

fung eines Zivildienstes, an der «Militärpflicht als Regel» festgehalten werden soll. Auch
nach der Einführung eines Zivildienstes (der noch ausserordentlich grosse Probleme stel-

len wird!) wird somit der diensttaugliche junge Schweizer in der Regel seine Wehrpflicht
in der Form der Militärdienstpflicht erfüllen. Nur beim Vorliegen besondern Gründe,
die von der Initiative umschrieben werden, kann im Einzelfall ein Wehrpflichtiger zum
Zivildienst zugelassen werden. Er muss sich liber das Vorhandensein dieser Voraus-

Setzungen ausweisen. Nur wenn ihm dieser Nachweis gelingt, wird er von der Militär-
dienstpflicht befreit und dem Zivildienst zugewiesen. Der eznze/ne We/zrmumz somit
zzicif die /reie WaW zwischen tUi/itürziiensf «wtf Ziw'/cfierzsf.

Diese von der Münchensteiner Initiative vorgesehene Regelung, die überhaupt die Ini-
tiative hat zustande kommen lassen, ist seither von jenen Kreisen, welche eine radikale
Zivildienstlösung verlangen, heftig kritisiert worden. Sie halten das Festhalten am Grund-
satz der Militärdienstpflicht und den Nachweis der besondern Zivildienstvoraussetzun-

gen im Einzelfall als ungenügende Lösung und verlangen, dass jedem Stellungspflichtigen
Schweizer das Recht eingeräumt werde, zwischen der Militärdienstpflicht und der Zivil-
dienstpflicht /rez' zw wä/z/en.

An eine solche Regelung kann aus verschiedenen Gründen nicht gedacht werden. Diese
sollen im folgenden dargelegt werden, einerseits im Blick auf die Münchensteiner Initia-
tive, deren parlamentarische Behandlung demnächst einsetzen dürfte, anderseits aber
auch darum, weil darin einige wesentliche Grundfragen der Schweizerischen Landesver-

teidigung zum Ausdruck kommen, die von allgemeinem Interesse sein dürften.

1. Das erste Argument gegen die freie Wahl ist ein juristisches. Es besteht darin, dass —
wie gesagt — die Münchensteiner Initiative auf dem Boden der Militärdienstpflicht-
erfüllung steht, und die Zulassung zum Zivildienst nur in begründeten Einzelfällen zu-
lässt. Sollte die freie Wahl ermöglicht werden, müsste die Münchensteiner Initiative durch
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